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Amtsblatt für den Kreis Calw
Calw ' Samstag . 9 Juli 1949 Nr. 28

Lebensmittelversorgung
Fettzutoilung im Monat Juli

Die Fettzuteilung im Monat Juli 1949 be- 500 g Butter und 300 g Schmalz , TSV ln
trügt für

Normalverbraucher von 0—6 J . und TSV
in Brot von 1—6 J . 750 g Butter , Normal¬
verbraucher uml TSV in Brot über 6 J.

Fleisch und TSV in Fleisch und Brot über
1 J . 500 g Butter und gelangt wie iolgt
zur Ausgabe:

Altersklasse Karten¬
kennziffer Bewertung Abschnitt«

0—6 J. 16, 14, 14B je 125g Butler G, H, X, Y, W
0—6 J. 16, 14, 14B 125 g Butter Z 14/801

Z 16/801
Z 14B 801

über 6 J. 11,11B je 125 g Butter J , K, Mund
Kleinabschn.

über 6 J. 11, 11B 125 g Schmalz O
über 6 J. li , i i B 175g Schmalz U
über 1 J. 34, 31, 34B, 31B je 250 g Butter Sch 1, Sch 2
Teilsclivrerarb. 61 50 g Butter Fettalwchn . lt . Aufdr.
Mittelschwcarb. 6-4 \ 100 g Butter Fettabschn . lt . Aufdr.
Schwerarbeiter 62 150 g Butter Fettabschn . lt . Aufdr.
Sch werstarbeiter <S3 250 g Butter Fettabschn . lt . Aufdr.
Word . u. still . MUtt. 70 300 g Butter Fettabschn . lt Aufdr.

Die Bürgermeisterämter werden gebeten,
dem Kleinhandel sofort entsprechend den
aufgerufenen Mengen A Bezugscheine über
Butter auszustellen . Fs ist dem Kleinhan¬
del überlassen , welche Mengen er im Rah¬
men seines Bezugscheins jeweils bei seinem
Großhändler beziehen will . Das Schmalz

Calw , 6. Juli 19-19.

wird den Metzgereien sofort nach Eingang
auf Grund des Marjcenrüeklaufs vom Vor¬
monat zugewiesen . Bczugscheinausstellung
entfällt.

Es wird nochmals darauf hingewiesen,
daß es sich hier um die gesamte Butter¬
ration im Monat Juli handelt.

Kreisernährungsamt

Anordnung über die Bewirtschaftung
der Frühkartoffeln aus der Ernte 1949

vom 20. Juni 1949

Auf Grund der §§ 22 und 36 der Ver
Ordnung über die öffentliche Bewirtschaf¬
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom
27. August 1939 (RGBl. 1 S. 1521) wird an¬
geordnet:

1. Eine besondere Umlage über Auf
bringung und -Ablieferung von Speise
frühkartoffeln wird nicht festgesetzt . Die
Aufbringungsmenge ist in dem Umlagesoll
enthalten das jedem Kartoffelanhnuer für
das Erntejahr 1949/50 bekanntgegeben wor¬
den ist.

2f Eine Anrechnung von Frühkartoffeln
auf das Umlagesoll findet nur statt , wenn
der Erzeuger dies durch die Vorlage von
Kontroll - und Schlußscheinen nach weisen
kann.

3. a) An Verbraucher dürfen Frühkar
toffein nur gegen Kontrollscheine,
die beim Bürgermeisteramt erhält¬

lich sind , abgegeben werden.
b) Die Erfassungsbetriebe dürfen

Frühkartoffeln beim Erzeuger nur
unter Verwendung von Schluß-
schoinen aufkaufen und haben die
aufgebrachten Mengen über die
Kreisernährungsämter dem Land
Wirtschaftsministerium anzudionen

Als Mindestgröße wird bei runden Sor¬
ten 3,4 ein und bei langen Sorten 4 cm
größter Durchmesser vorgoschrieben.

4. Uber den Verbrauch der Frühkartoffel
mengen erläßt das Landwirtschaftsministe¬
rium die erforderlichen besonderen Anwei¬
sungen.

5. Die Preise für Frühkartoffeln werden
durch die Preisaufsichtsbehörde beim Wirt-

schaftsministerium festgesetzt und beson¬
ders bekanntgegeben.

6. a) Die Einfuhr  von Speisofrühkar-
toffeln aus dem Ausland und aus
anderen deutschen Ländern ist
grundsätzlich verboten . Ausnahmen
bedürfen " der Genehmigung des
Landwirtschaftsministeriums

b) Die Ausfuhr  von - Speisofrühkar-
toffeln aus Württemberg llohonzol-
lorn ist nur mit Genehmigung des
Landwirtschaftsministeriums zuläs
sig.

7. Zuwiderhandlungen gegen diese An¬
ordnung werden , soweit nicht nach anderen
Vorschriften eine höhere Strafe verwirkt
ist, nach der Verbrauchsregelungsstrafver-
ordnung vom 26. November 1941 bestraft.

8. Diese Anordnung tritt mit dem Tage
der Bekanntgabe in Kraft . Folgende Be¬
stimmungen haben bis auf weiteres ihre
Gültigkeit:
1. Die Bestimmungen der §§ 3, 6 Abs. 1

bis 3, 12, 14, 23, 27, 29 der Kartoffel¬
marktordnung vom 1. Juli 1947,

2 die Beitragsordnung der Flauptverejni-
gung der deutschen Kartoffelwirtschaft
vom 24. August 1943 ( RNVB1. S. 358),

3. die Kartoffelgeschäftsbedingungen vom
20. Juni 1935 ln der Fassung vom 30. Mai
1947.

Tübingen , den 24. Juni 1949.
Landwirtschaftsministerium

(gez .) Dr . Weiß . *

Ein Baum kann eine Million Zünd¬
hölzer liefern,

aber ein einziges Zündholz kann eine
Million Bäume verniehtent

Erhebung
der Wohnungsbau *Abgabe

Das Finanzministerium Tübingen teilt
mit:

Der Landtag hat am 24. Juni 1949 ein
Gesetz zur Erhebung einer Abgabe zur
Förderung des sozialen Wohnungsbaus be¬
schlossen , das in diesen Tagen im Regie¬
rungsblatt veröffentlicht wird . Die Abgabe
wird als Abgabe der Arbeitnehmer , als
Abgabe der Veranlagten , als Abgabe der
Körperschaften und als Abgabe auf Post¬
sendungen grundsätzlich in derselben
Weise erhoben wie die bisherige Abgabe
..Notopfer Borlin “. Erhebungazeiträume
sind die Kniendermonate Juli bis Dezember
1949. Die Höhe der Abgabe ist , abgesehen
von einer Herabsetzung des Mindostbetra-
ges für bestimmte Arten von Körperschaf¬
ten , dieselbe wie diejenige der bisherigen
Abgabe „Notopfer Berlin “.

Die Abgabe der Arbeitnehmer ist durch
die Arbeitgeber im Weg des Lohnabzugs
erstmals bei den Lohnzahlungen im Monat
Juli 1949 einzubehalten und jeweils bis
zum fünften Tag nach Ablauf des Er-
hebungszoitraums , erstmals zum 5. August
1949, an das Finanzamt abzuführen . Im
Lauf des Monat Jul ) wird den Arbeitgebern
durch die Finanzämter ein besonderes Merk¬
blatt zugesandt werden.

Die Abgabe der Veranlagten und die Ab*
gäbe der Körperschaften ist für die Er*
hebungszeitrfiume Juli , August und Sep¬
tember 1949 am 10. Oktober 1949 und für
die Erhebungszoiträume ■Oktober , Novem¬
ber und Dezember 1949 am 10. Januar 1950
zu entrichten Soweit die Abgabe von die¬
sen Abgabepflichtigen nicht auf Grund
einer besonderen Erklärung zu berechnen
ist , wird die Abgabe rechtzeitig vor dem
ersten Fälligkeitszeitpunkt durch das Fi¬
nanzamt festgesetzt werden.

Preise für  SpelscfrÄhkartoffeln
1 Nach der 1. Anordnung des Wirtschafts¬

ministeriums — Preisaufsichtsstelle — Tü¬
bingen vom 23. 6. 1949 wurden im Einver¬
nehmen mit dem Landwirtschaftsministe-
rium folgende Preise für Spelsefrühkartof-
feln festgesetzt:

Erzeugerfestpreis ]e
50 kg netto ansschl.
Veroackang fracht-
frei Empfangsstation

DM

Verbraucherhflchst-
pralM bei Abcab«

von
50 kc 500 C
DM Dpfg

bis zum 3. 7. 1949 10 .— 12.90 14
vom4. bl« 10. 7. 19« 9.50 12.40 13, 5
vom 1L bis 17. 7. 1940 9 .— UJ0 13

Die ab 18. Juli 1949 gültigen Preise wer¬
den rechtzeitig bekanntgegeben.

2. Diese Preise verstehen sich bei einem
größten Durchmesser von mindestens 3,4 cm
bei runden Sorten und von mindestens 4 cm
bei langen Sorten.

3. Als Lieferung von 50 kg netto gilt
eine Füllung von 52 kg einschließlich Ver¬
packung (brutto für netto ) .

4. Der Erzeuger erhält den frachtfrei
Empfangsstation geltenden Festpreis ab¬
züglich einer pauschalen Abgeltung der
Frachtkosten des Versandhandels von
40 Pfg . je 50 kg . Holt der Käufer die Ware
selbst ab, so kann er bis zu 40 Pfg . je 50 kg
an dem frei Empfangsstation geltenden Er¬
zeugerfestpreis abziehon.

5. Dom Erzeuger steht der am Tag der
Verladung bzw. der Übergabe geltende
Festpreis za.



6. Die Tfcrijuaähwläeltiupuiroe böfcrttgt'efn-
schHcßlioh ScM-ußechain gebühr 30 Ptg. je
BO kg. |

T. &) Die Empfangsgroßbandelsspanne •
beträgt einschließlich Verpackungskosten
höchstens 1.10 DM je 50 kg.

b) Holt der Einzelhändler oder der Ver¬
braucher Speieefrühkartoffeln vom Eisen¬
bahnwagen oder vom Lager des Empfangs-g’oßhändlers ah, eo ermäßigt sich dieöchetspanne des Empfaagsgroßh&ndlers
um 10 Ptg.  je 50 kg.

8. Der Kleinverteiler darf den Verkaufs¬
preis, der für einen vorangegangenen Zeit ¬abschnitt gilt, fordern, wann es sich tun
Ware handelt, die noch zum Erzeugerpreis
dee vorangegangenen Zeitabschnittes ein-
gekauft worden ist

9. a) Dar Erzeuger , der unmittelbar den
Verbraucher beliefert , darf die in Punkt 1
festgesetzten Verbraucherhöchstpretse be¬
rechnen.

b) Holt der Verbraucher 8petaefrühkar-
toffeln vom Hof des Erzeugers ab, gelten
die in Punkt 1 festgesetzten Eraeugerfest-
preise ohne jeden Abzug.

10. Diese Bestimmungen treten mit sofor¬
tiger Wirkung in Kraft . Entgegenstehende
frühere Bestimmungen treten außer Kraft

11. Zuwiderhandlungen werden nach der
Preisstrafrechtsverordnung bestraft

Cab», 30. Jnni 1949.
Da ndratsamt

— Preisbehörde —

Hausbrand -Versorgung
'A«  alle Bürgermeisterämter und Kohlen¬händler des Kreises
Betr. Hattsbrand-Kohleneingänge von Juli

bis etnschl. September 1949 in Gemeinden
über 3000 Einwohnern und fliegergesehä-
digten Gemeinden.
In dieeen Tagen laufen die ersten Koh¬

lenwaggons fiir die Hausbrandteilversor¬
gung in den erwähnten Gemeinden ein. Es
sind Steinkohlen, Elerkohlen nnd Briketts,
die im Verhältnis der Eingänge zngateilt
werden. Vorgesehen sind fürs erste ca.
4—6 Zentner pro Familie. Die Untermieter
werden im 4. Quartal 1949 versorgt wer¬
den wie die übrigen Gemeinden des Krei¬
ses. Im ganzen sind 12 Zentner pro Familie
vorgesehen, wovon aber 3 Zentner Kohle
pro zugeteilten Meter Holz und 2 Zentner
pro Gasanschluß in Abzug gebracht wer¬
den. Die Bürgermeister wollen, sofern dies
nicht schon geschehen ist, dem Kreiswirt¬
schaftsamt Referat Kohle nachträglich mel¬
den, wie hoch der Gesamtkohlenbedarf ihrer
Gemeinde ist und wie der angegebene Be¬
darf errechnet wurde. Außerdem werden
die Kohlenhändler der genannten Gemein¬
den angewiesen, jeden eintreffenden Hp'ip-
brand-Kohlenwaggon sofort tel. dem Kreis¬
wirtschaftsamt Calw Hnd außerdem dem
zuständigen Bürgermeisteramt durchzuaa
gen. Die Bürgermeisterämter werden ge
beten, für jeden Händler ein entsprechen
dee Kohlenkontoblatt anzulegen, auf dem
die Ausgaben vermerkt werden Diese sind
bis spätestens 26 jeden Monats
wie auch die jeweiligen Bestände des Händ¬
lers dem Krelswirtschaftsamt Referat Kohle
zu melden. Es wird gebeten, die Termine
unbedingt eiozuhalten.
An alle Kreiskrankenhäaser , größeren Sa¬

natorien nnd Lehreroberschale Nagold
Betr. Koks und Kohleznteilung auf Zutei-

lungssrheine des Wirtscbaftsministeriums
über dar Kreiswirtsehaftsamt für das
3. Quartal 1949.
Die den oben genannten Anstalten auf

Zuteilungsscheine zugeteilten Steinkohlen.
Koks und Briketts für das 3 Quartal 1949
sind nach Eintreffen der Waggons sofort
tel . dem Kreiswirtschaftsamt Rederat Kohle
.(Tel. 245) zu melden.

K r e i s w i r t s c h a f t s a mt Oalw
Referat Kohle

Omnibus -Fahrplan
Arnbach—Pforzheim Eugen Müller, Birkenfeldw w w w WaS« w U So
Arnbach. mb 6.10 8̂ 0 12.20 17.10 18.20
Birkenfeld 6.20 6.30 7.30 9.15 12.90 12.40 17.30 18.40
Pforzheim an 6.36 6.45 7.45 9.30 12.45 12.55 17.45 18.56

w w w Sa WaS« WaSa WaSa So
Pforzheim ab 6.50 7.45 9.30 12.46 18.00 17.30 17.46 19.00
Birkenfeld an 7.05 8.15 9.45 13.00 13.16 17.46 18.00 19.15
Arnbach an 8.50 13.25 13.35 1&20 19.35
über Gräfenhauseu, Obernhausen, Brötzingen

Langenalb —Pforzheim Helene Jäck, Conweiler.
Mo Di Mo Di

WaSa Sa WaSa Do Fr Do Fr WaSa
Langenalb (Rath.) ab 5.45 6.16 6.55 8.30 17.45
Conweiler (Rath.) »» 550 6.20 7.00 8.35 15.30 17.50
Neuenbürg (W'höhe) »» 6.05 6.30 7.15 8.50 15.40 1800
Pforzheim (Marktpl.) an 6.25 6-50 7.36 9.10 16.00 18.10

Mo Dl Mo Dl
WaSa Do Pr Sa Do Fr WaSa WaSa

Pforzheim (Marktpl.) ab 6.25 7.35 12.30 12.55 17.00 18 10
Neuenbürg (W’höhe) M 6.40 7.55 12.50 1325 17.25 18.30
Conweiler (Rath.) fj 6.50 8.10 13.00 13.40 17.40 18.45
Langenalb (Rath.) an 6.56 8.15 13.06 13.45 17.45 18̂ 0
über Schwann, Birkenfeld

P Neuenbürg —Herrenalb —Loffenau Deutsche Post
Mo Mi Sa W w Mo Mi Sa

1247 17.57 ab Neuenbürg (Hbf) an 16.25
12.60 18.00 ab Neuenbürg (Post) an 7.35 16.15
13.67 19.07 an Herrenalb (Post) ab 6.30 15.10
14.30 an Loffenau (Post) ab 14.40

Neuenbürg —Calw
W s»

6.25 14.00 ab
640 14.15 ab
7.25 15.00 an

Karl Hainmann, Bad Teinach
Mo W

Neuenbürg an 6.15 18.35
Calmbach ab 5.55 18.10

Calw ’ ab 5.20 17.30
über Höfen, Ober reich enbach Waldhorn Bhf.

P Neuenbürg —Schömberg Deutsche Post
W a Di W W W a Di
9.50 16.20 ab Neuenbürg (Post) an 9.20 14.00

10.45 17.15 an Schömberg (Post) ab 8.30 13.10
über Enzbrücke, Höfen, Langenbrand

P Bad Liebenzell —Schömberg Deutsche Post
W W a Di W W W a Dt W

7.45 12.30 18 20 ab Bad Liebenzell (Bhf.) an 7.20 11.25 17 46
8.15 13.00 18.50 an Schömberg ab 6.50 10.55 17 15

P Böblingen—Calw w
Böblingen (Bhf.) ab 7.00
Deufringen (Post) n 7.35
Gechingen (Post) t»
Calw (Poet) an

W
Calw (Post) ab

5.10Gechingen (Post) n
Deufringen (Post) »» 5.20
Böblingen (Bhf.) an 6.55
über Dagersheim. Aidlingen. Stan

Deutsche Post
w Sa tutaSa t*i

7.65 12 20 1400 18.35
8.30 1255 14.35 1910
8.44 13.05 14.49 19.20
9.16 15.20
w Sa tgl a Sa So w

10.50 12 10 16.25
11.25 1245 16.00 1600

7.40 11.35 12.55 16.10 16 10
8.15 12 .10 13.80 16.45 16.45

Calw —Agenbach Albert Rexer, Calw
WaSa Mo Mi Sa WaSa WtSa Mo Mi Sa WaSa
7.00 7.50 12 30 17 16 ab Calw (Markt) an 7.40 9.45 17.10 17 50
7.15 8.05 12.45 17.30 ab Altburg (Lamm) ab 7.30 9.30 16 55 17.35

8.40 13 35 an Agenbach(Schule) ab 8.50 16.15
über Oberreichenbach, Wtirzbach i

Hofstett —Station Teinach (—Calw) Georg Braun, Hofstatt -
Mo Di

Do
Mi Fr
Sa So So Ml Fr Sa

Mo Dt
Do

7.30 7.30 ab Hofstett an 11.50 18.55 14.20 15.05
900 9.00 ft Bad Teinach ft 9.45 12.00 12.25 1325
9.10
9.25

9.10
an

Stat. Teinach
Calw

t»
ab

9.30 11.80* 11.55 18 00
12.80

über Neuweiler, Breitenberg, Oberkollwangen
* am ersten und letzten Freitag eines jeden Monats Rückfahrterst 20.00 Uhr



Omnibus -Fahrplan Preis«
für Fleisch - und Wurstwaren

kftenateig —Calw Gottlob Maier, Neubulach
Mo MI Mo Miw Fr w w Fr W
6.18 ab Altensteig an 14.06
6.24 91 Bhf Bemeck ab 13.54
7.03 99 Martinamoos n 13.13

722 7.22 17.05 ft Neubulach n 8.27 12.55 18 40
7.36 7.36 17.16 an Bhf Teinach &15 12.42 18.27

7.48 an Calw ab 12.30

über "Wart, Gaugenwald, Kreuzatraße Neuweiler —Zwerenberg,
Oberhaugsteit — Ferner regelmäßige Marktfahrten nach Calw;
samstaga Abf. Neubulach 8.00, Rückfahrt ab Calw 11.00. Dieselbe
Fahrt jeden 2 Mittwoch im Monat zum Viehmarkt.

Altensteig —Stuttgart Friedrich Benz, Nagold
Montag, Donnerstag und Freitag
6 30 ab Altensteig an 20.00
7.00 ab Nagold ab 19.30
8.30 an Stuttgart ab 18.00

P Altensteig —Simmersfeld Deutsche Post
W a Sa Sa W
18.35 13 50 ab Altensteig (Bhf.) an 6.50
19 30 14.45 an Simmersfeld (Post) ab 6.15

über Heselbronn

P Altensteig —Besenfeld Deutsche Post
w w

13.45 ab Altensteig (Bhf.) an 6.55
15.00 an Besenfeld (Post) , ab 5.40

über Neumühle, Völmlesmühle, Pfaffenstube, Walzensägmühle,
Omersbach, Göttelflngen, Allmandle, Eisenbach, Urnagold

Das Wirtschaftsministerium hat im Ein¬
vernehmen mit dem Landwirtschaftsmini-
sterium in einer Bekanntmachung vom 15.
6. 1949 darauf hingewiesen, daß bei der
gegenwärtigen günstigen Fleischversor-
gung in Württemberg-Hohenzollern kei¬
nerlei Grund bestehe, Überpreise zu ver¬
langen und die amtlich festgesetzten Preise
so gestaltet seien, daß von keiner Seite die
Forderung höherer Preise begründet wer¬
den könne. Eis konnte festgestellt werden,
daß Preisüberschreitungen insbesondere
bei Abgabe von Fleisch ohne  Marken be¬
gangen werden. Im Interesse der Ver¬
braucherschaft wird gegen dieses Gebaren
unnachsichtlich eingescbrltten. An die Ver¬
braucher wird jedoch gleichzeitig die Bitte
gerichtet, Überforderungen konsequent zu-
rttckzu weisen.

Die Preisprüfer sind angewiesen, jeden
Verstoß zu ahnden. Soweit Zuwiderhand¬
lungen festgestellt werden, haben die Be¬
schuldigten mit strenger Bestrafung zu
rechnen.

Gleichzeitig wird an die Preisauszeick-
nungspflicht erinnert und darauf hingewie¬
sen, daß die wesentlichsten Waren auf der
in jedem Verkaufsraum gut sichtbar an¬
gebrachten Preistafel aufgeführt werden
müssen.

Nachstehend werden die wichtigsten
Kleinhandelshöchstpreise für Fleisch- und
Wurstwaren bekanntgegeben:

1. Rindfleisch:  Güteklasse
I II

Pfalzgrafenweiler —Nagold Hermann Stickel, Nagold
Ml Dl Do Fr Di Do Fr Sa W a Sa

5 45 15.00 ab Pfalzgrqfenweiler an 10.40 1410 18.40
6.20 15 35 „ Haiterbach ab 10.05 13.40 18.05
6.40 16.00 an Nagold ab 9.45 13.15 17.45

über Bösingen, Spielberg, Egenhausen, Oberschwandorf, Unter-
sohwandorf, Iselshausen

Nagold—Herrenberg Friedrich Benz, Nagold
w w W Sa w

Nagold ab 5.15 7.05 12.45 12.10 17.15
Mötzingen n 1225 17.30
Unterjettingen tt , 12.35 17.40
Oberjettingen »: 5.30 7.20 13.00 12.40 17.45
Herrenberg an 540 7.35 12.55 17.55

w w W Sa WaSa Sa
Herrenberg ab 6.05 8.35 13.10 18.00 18.50
Ober jettin gen f* 6.25 8.50 13.05 13.30 18.20 19.10
Unterjettingen tt 6.3C 9.00 13.10
Mötzingen tt 6.40 9.10 1320
Nagold an 650 9.20 13.30 13.40 18.30 19.25

Nagold—Horb Alois Müller, Untertalheim
w Sa WaSa WaSa

Nagold ab 6.40 13 30 18.00
Untertalheim M 7.00 13.50 16.00 18.20
Horb an 7.25 16.20

W w Sa WaSa WaSa
Horb ab 8.10 12.30 16.00 17.10
Untertalheim 99 6.15 8.30 12.55 16.20 17.35
Nagold an 6.35 13.15 17.55

Uber Iselshausen. Gündringen, Schietingen, Obertalheim

Freudenstadt —Wlidbad Paul Schneider, Baiersbronn
Mo Di Mo Sa 1
5.00 ab Freudenstadt an 20 10 14.40
530 99 Besenfeld ab 1940 14.10
600 Enzklösterle „ 19.15 13.50
6.25 an Wildbad ab 18.30 1315

finzklösterle —Calw Paul Schneider, Baiersbronn
W Mo Dl Fr Mo Dl Fr Sa WaSa

6.00 12 30 ab Enzklösterle an 12.00 13 40 1910
6.35 13.00 9t Wildbad ab 11.30 13.00 18.20
6.40 1310 99 Calmbach 99 11.25 1255 18.15
700 13.30 9» Oberreichenbach 9* 11.05 12.40 17 50
7.15 13.40 M Hirsau 10.50 12.20 17 35
7.26 13-50 an Calw ab 10.45 12.15 17.30

DM je V,  kg
Bratenfleisch (Schmorfleisch) :
Schwanzstück, Oberschlag, Vor¬
schlag, Schlüaselstück, Eckle,
mürbe Schoß, Bug Hochrippe . 1.40 1.20
Bratenfleia.ch ohne Knochen . . 1.85 155
Rostbeef (Schoß- u. Schlacht¬
braten ohne Knochen) . . . . 2 .36 2.16
Hackfleisch . . . . 1.80 1.60
Siedfleisch (Suppenfleisc h) :
Querrippe, Brust, Hals, Waden
und Lappen . . . . . . . . 1 .36 1.16
Knochen:
Knochen (ohne Markknochen) . —-30 —.30
Markknochen . —-60 —.60 i

Für Rindfleisch der Güteklasse III gelten
dis Preise für Fleisch der Güteklasse H
mit einem dem Qualitätsabfall entsprechen¬
den Abschlag.

Rindfleisch der Güteklasse I ist das
Fleisch von Tieren der Schlachtwertklassen
a und b, Rindfleisch der Güteklasse II das
Fleisch von Tieren der Schlachtwertklasse
c und Rindfleisch der Güteklasse III das
Fleisch von Sehlachttieren der Güteklasse d.

2. Kalbfleisch:  Güteklasse
I II

DM je K kg
Kalbfleisch (Schlegel, Rücken,
Kotelett) . 1-45 1.20
Schnitzel ohne Knochen . . . 2.40 2.15
Kalbshaxen . . . . . . . . 1 .05 —.90
Knochen (. . . . —.30 —.30

Kalbfleisch der Güteklasse I ist das
Fleisch von Tieren der Schlachtwertklassen
a und b, Kalbfleisch der Güteklasse II das
Fleisch von Tieren der Sehiacbtwartklas-
=̂ n c und d.

3. Schweinefleisch:
DM

je yt kg
Filet und Schnitzel . 2.66
Schlegel mit Bein (frisch), Bug
(Schulterblatt, Schuft) . . . . . 1 .96
Kotelett 3-38
Bauch . . . lüigiiii*  1 .82
Speck . . . ; k , s $ f ■ . . 1 -96
Schmalz . - s . 1 .60
Knochen —.30

Die in Ziff. 1—3 genannten Fleischpreise
verstehen sich, soweit nichts anderes an-



gegeben Ist , einschließlich einer Beigabe
von eingewaehsenen oder beigelegten Kno¬
chen . Die Knocbenbeigabe daxl

bei Rindfleisch höchstens 25 v. H.,
bei Schweinefleisch höchstens 20 v. H.,
bei Kalbfleisch höchstens 30 v. IL

betragen.
Soweit sich Fleischpreise auf Fleisch mit

Knochen beziehen , erhöht sich der Klein¬
handelspreis für Fleisch ohne Knochen um
die vorgenannten Sätze.

4. Wurstwaren:
DM

j« % kg
Kafbsleberwurst und .Bierwurst . . 2.40
ßchinkenwurst ger . u. Lyonerwurst 2.10
Preßkopf . 2.10
Mettwurst , einfach . . 2.—
Saitenwurst , Bratwurst , Bratwurst
ohne Darm und Oberländer . . . 2.—
Leberkäse ( Fleischkäse ) . , . . 1.80
Schinkenwurst , frisch 1.70
Preßwurst 1.50
Schwartenmagen 120
Rotwurst . 1.30
Schwarz warst und Leberwurst . . —.80
Blutwurst . . —.45

Calw , 1. Juli 1949.
Landratsamt

— Preisbehörde —

Preise für 12% iges Bier
Vom Wirtachaftsministerium — Preis¬

aufsichtsstelle — Tübingen werden mit Er¬
laß vom 15. 6. 1949 folgende Höchstpreise
für Bier mit einem Stammwürzegehalt von
12 v. H. festgesetzt:

1. Branereipreis beim Ausstoß im Faß
Je hl 77.— DM. Dieser Preis gilt frei Haus
des Empfängers und versteht sich ein¬
schließlich einer Biersteuer von 24.— bis
27.— DM.

2. Die Verbraucher!)öe hfl tp reise beim
Ansschank aus dem Faß betragen für 0,3 1
in Gaststätten der Preisgruppe

I II III
’ Dpfg . Dpfg . Dfpg.37 41 ' 45

Beim Ausschank von 0,5 1 und 1 1 sind
die Preise entsprechend zu berechnen.

8. Für Flaschenbier dürfen folgende
Preise berechnet werden:
a) Branereipreis beim Ausstoß in Flaschen

je hl bis zn 90.— DM,
b) Verbrancherhöchstpreis je 0.5 1 bei Ab¬

gabe über die Straße bis zu 0.55 DM,
bei Abgabe in Gaststätten
der Preisgruppe bis zu

I 0.65 DM
II 0 70 DM

III 0.75 DM
Die Preise für größere bzw. gerin¬

gere Mengen sind entsprechend zu be¬rechnen.
4. Diese Bestimmungen treten rückwir¬

kend vom 1. Juni 1949 an in Kraft . Eine
endgültige Regelung bleibt Vorbehalten.

In diesem Zusammenhang wird auf die
Einhaltung der Preise für 8 % iges Bier
hingewiesen , die im Amtsblatt des Kreises
Nr . 43 vom 29. 10. 1948 veröffentlicht wur¬
den.

Calw , 1. Juli 1949.
Landratsamt

— Preisbehörde —
«

Freigabe des Amateurfilms
Die Betätigung von Filmamateuren ist

künftig im Rahmen der gesetzlichen Be¬
stimmungen keiner besonderen Beschrän¬
kung mehr unterworfen ■ Auch die Her¬
stellung und der Vertrieb von Diapositiven
für Kinoreklame braucht nicht mehr ge¬
nehmigt zu werden ; dagegen unterliegt
die Herstellung von Werbefilmen z Z. noch
einer Zensur durch die Militärregierung.

Sonntagsruhe im
Das Offenheiten der Ladengeschäfte , die

Beschäftigung von Arbeitern und Ange¬
stellten in Handeisgewerbebetrieben an den
Sonn- und Festtagen ist grundsätzlich ver¬boten.

In folgenden Fällen sind Ausnahmen ra¬
gelassen:

L
Für offene Verkaufsstellen , die ln er¬

heblichem Umfang den Verkauf von Waren
zur Befriedigung täglicher oder an Sonn-
und Festtagen besonders hervortreteuder
Bedürfnisse dienen , nach folgendem Plan:

1. Bäcker - und Konditorwaren , frische
Blumen , Zeitungen und frische Fische an
allen Sonn- und Festtagen des Jahres wäh¬
rend der Zelt von 10 bis 12 Uhr . An Weih¬
nachten , Ostern und Pfingsten gilt die Aus¬
nahme jedoch nur für den zweiten der bei¬
den Feiertage.

2. Frisches Fleisch , geräucherte Fische
an allen Sonn- und Festtagon des Sommer-
halbjahres ( 1. April bis 30. September)während der Zeit von 10 bis 12 Uhr An
Ostern und Pfingsten gilt dio Ausnahme
jedoch nur für den zweiten der beiden
Feiertage.

3. Roheis an allen Sonn- und Festtagen
des Sommerhalbjahres während der Zeit
von 7 bis 12 Uhr,

4. Frische Milch an allen Sonn- und Fest¬
tagen des Jahres während der Zeit von 7
bis 12 Uhr.

5. Frischobst an allen Sonn- und Fest¬
tagen des Jahres während der Zeit von 10
bis 12 Uhr.

6. Blumen , Pflanzen und Kränze zum
Schmuck von Gräbern während der Zeit
von 13 bis 18 Uhr an 10 Sonn- oder Fest¬
tagen , an denen ein besonders starker Be¬
such der Friedhöfe zu erwarten ist . Die
Entscheidung darüber trifft jeweils das
Bürgermeisteramt.

n.
Die Beschäftigung von Arbeitern und

Angestellten ist für sonstige Handels¬
gewerbetreibende , deren vollstäpdige oder
teilweise Ausübung an Sonn- und Fest¬
tagen zur Befriedigung täglicher oder an
diesen Tagen besonders hervortretender
Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich
ist , in nachstehendem Umfang zugelassen:

1. Bierniederlagen , Flaschenbier - und
Mineralwasserhandel.

Die Beschäftigung von Arbeitern zur Be¬
lieferung der Kundschaft mit Bier und
Mineralwasser an allen Sonn- und Fest¬
tagen.

2. Einstellhallen für Kraftfahrzeuge (Ga¬
ragen ) .

Die Beschäftigung von Arbeitern an
allen Sonn- und Festtagen.

3. Werkstätten und Einstellhallen für
Kraftfahrzeuge (Garagen ), Tankstellen.

Die Beschäftigung von Arbeitern und
Angestellten mit der Abgabe von Betriebs¬
stoffen (Brennstoff , öl . Fett , Preßluft ) und
von Ersatzteilen und Zubehör für Kraft¬
fahrzeuge an allen Sonn- und Festtagen.

4. Bluraengroßhandel.
Die Beschäftigung von Arbeitern und An¬

gestellten zur Belieferung offener Verkaufs¬stellen während 3 Stunden , mit Ansnahme
des 2. Weihnachts -, Oster - und Pfingstfeier-
tages.

5. Milch- und Sahnegroßhandel.
Die Beschäftigung von Arbeitern und

Angestellten an allen Sonn- und Festtagen
zur Belieferung offener Verkaufsstellen
während 3 Stunden.

III.
Der Geschäftsbetrieb in allen offenen

Verkaufsstellen und die Beschäftigung von
Gehilfen und Arbeitern in ihnen ist ge¬
stattet:

1. In allen Gemeinden das Kreises je von
11 Uhr — jedoch frühesten » % Stunde nach
Hgjle des Hauptgottesdienstes — bis 16 Uhr-

i

Handelsgewerb e
am 26. 6., S. 7 und 7. 8., 11. 12. und" 18. lT
1949 fr ür besondere Anlässe wird noch ein
beweglicher Sonntag mit gleicher Verkehrs-
zeit freigehalten . Sollte dieser bis 4 9.
nicht aufgebrauebt sein , so wird er hiermit
auf diesen Tag festgesetzt.

2 ln den Kurorten ist außerdem ein Ver¬
kauf von Andenken , Bade- und Luxus¬
gegenständen und Devotionali6n , von Ta¬
bakwaren , Frischobst . Obstsäften , Süßig¬
keiten , Blumen und Zeitungen wie folgtgestattet.
a) In Wildbad und Herrenalb:

ab sofort an allen Sonntagen bis 25 9.
1949 von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr;

b) in Dobel, Enzklösterle , Calmbach:
ab sofort an allen Sonntagen bis 28. 8.
1949 von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr;c) in Bad Liobenzell:
ab sofort an allen Sonntagen bis 18 9.
1949 von 11.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis
18 Uhr;

d) in Zavelstein und Bad Teinach:
ab sofort an allen Sonntagen bis 28 8.
1949 von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr;e) in Hirsau:
ab sofort an allen Sonntagen bis 18 9,
1949 von 11 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

IV.
Werden Arbeiter und Angestellte an

Sonn- und Festtagen innerhalb eines Zeit¬
raums von mehr als 3 Stunden beschäftigt,
so ist die Ruhezeit so zu regeln , daß sie
am nächsten Sonntag mindestens 18 Stun¬
den oder alle 3 Wochen mindestens 36 Stun¬
den, die einen vollen Sonntag umfassen
müssen , von der Arbeit frei sind . Das gilt
auch für die Arbeiter und Angestellten , die
durch die Beschäftigung am Besuche des
Haliptgottesdienstes gehindert werden Ist
eine derartige Regelung wegen besonders
starker Inanspruchnahme des Betriebs an
Sonn- und Festtagen nicht möglich , so kannfür einzelne Betriebe das Gewerbeaufsichts¬
amt, im übrigen das Arbeitsministerium,
genehmigen , daß die im Satz 1 vorgesehe¬
nen Freizeiten vom Unternehmer auf Werk¬
tage verlegt werden . In diesem Falle ist in
der Regel in jeder Woche eine Ruhezeit
von mindestens 24 Stunden zu gewähren.

Werden Arbeiter und Angestellte mit un¬unterbrochenen Arbeiten in 3 Schichten be¬
schäftigt , so kann die Ruhezeit so geregelt
werden , daß jeder Arbeiter oder Angestellte
alle 3 Wochen volle 24 Stunden , von denen
mindestens 18 auf den Sonntag entfallen,von der Arbeit frei bleibt.

An den nach Abs. 1 frei zu haltenden
Sonntagen dürfen Arbeiter und Angestellte
nur in Notfällen nach § 105c Aba. 1 Ziff . 1
GO beschäftigt werden.

Soweit die Dauer der Beschäftigung des
einzelnen Arbeiters oder Angestellten nicht
nach Stunden begrenzt ist , darf sie 8 Stun¬
den an einem Sonn- und Festtag nicht über¬
schreiten , falls nicht die besondere Art der
Beschäftigung oder der Schichtwechsel eine
Überschreitung dieser Grenze erfordert.

Wenn die Arbeiterund Angestellten durch
die Sonntagsarbeit am Besuch des Gottes¬
dienstes l>ehindort werden , soll ihnen an
jedem dritten Sonntag die zum Besuch des
Gottesdienstes erforderliche Zeit gewährtwerden.

An Sonn- und Festtagen dürfen gemäß
§ 5 Abs 3 Ziff . 5 and § 18 des Jugend¬
schutzgesetzes vom 30. 4. 1938, RGÖ1 I
5 437. in der Fassung des Gesetzes zur
Änderung des Jugendschutzgesetzes vom
6 8 1948. RegBl S 103 (Neufassung ab¬
gedruckt im Regierungsblatt 1948. S 175),
Kinder (unter 14 Jahren ) und Jugendliche
(Unter 18 Jahren ) nicht beschäftigt wer-
den In offenen Verkaufsstellen dürfen Ju¬
gendliche ausnahmsweise an 6 Sonn- und
Festtagen im Kalenderjahr beaehäftigt wer¬
den. soweit an diesen Tagen nach den
V.arach ri ften der Gewerbeordnung $ 105b



Omnibus -Fahrplan
P Altensteig — Freudenstadt Deutsche Post

w W w W
6.50 16.30 ab Altensteig (Poet) an 11.55 21.55
800 17.40 ab Dornstetten ( Bhf.) ab 10.45 20 A0
8.35 an Freudenstadt ( Post) ab 10 10

aber Spielberg , Pfalzgrafenveiler , Durrweiler , llerzogsveller,
Hallwangea . Aach

Calw — Tübingen Jakob Däuble , Deckenpfronn
W Mo W W Mo w

8.00 12 00 17.30 ab Calw (Bhf .) an 7 15 11.45 17 20
8.15 12 15 1745 „ Stammheim ab 7.00 11.40 17.00
8.30 12.30 18.00 „ Deckenpfronn H 6.4ö 11.30 16 45
8.40 Oberjesingen 99 11.20 16.35
8.45 Kuppingen *t 11.15 1630
8.50 Affstätt 11.05 16 20
8.55 Herrenberg 11.00 1616
9.40 an Tübingen (Ritter) ab 10.00 16 A0
über Kayh , Entringen , Unterjesingen \

Nagold — Tübingen Willy Leuze , Nagold
Werktags i

7.00 13 00 ab Nagold (Vorstadtpl .) an 11.15 17.00 j
7.15 13 15 „ Mötzingen ab 11.00 16.45 '
7.25 13 25 ff Oschelbronn „ 10.50 16.35
7.30 13 30 „ Kreuzstraße ff 10 .45 16 .30
7 35 13 35 „ Tailfingen B 10 .40 16.25
7 40 13 40 w Altingen „ 10.35 16.20
7 45 13 45 w Reustea ff 10 .30 16 . 15
7.50 13 50 ff Poltringon „ 1025 16 10
7.55 13.55 ff Pfäffingen ff 10 20 16 .05
8 00 14 00 „ Unterjesingen . 10.15 1600
8.15 14 15 an Tübingen (Ritter) ab 10 00 15 45

P Tübingen — Nagold Deutsche Post
w w w w

7.05 17.15 ab Tübingen (TTbhf) an 10 45 20.45 (
8 40 18.50 an Nagold (Bhf) ab 9 10 19 10

über Rottenburg . Seebronn , Ergenzingen, Baisingea . Iselshansen

Simmersfeld — Calw Georg Rupps , Gaugenwald
*

Di Do Sa Di Do Sa
6 10 15 10 ab Simmersfeld an - 6.05 15.00
6 18 H Oberweiler ab 14.35
620 Aichhalden 99 14.33
623 9f Zwerenberg 9t 14.30
625 15 A0 1* Gaugenwald . 6-45 1428
626 9t Martinsmoos 9t 14.25
6.35 M Ob»rhaugstett n 14.18
6 40 9t Neu bu lach tt 14.15
7 10 am Calw ab 13.45

Abs. 9 eine Beschäftigung Erwachsener ge¬
stattet ist . Die Dauer dieser Beschäftigung
wird auf die Wocbenarkeitszeit nicht an¬
gerechnet . N

Calw , 15. Juni 1949.
Landratsamt.

Für T»bakk Iein pflanz er
Richtlinien für den Anbau von Kloinpflan-
zertabak und Aufforderung zur Anmeldung
des steuerpflichtigen Kleinpflanzertabaks

für das Erntejahr 1949
1. Tabakkleinpflanzer ' ist , wer als Besit¬

zer (Eigentümer , Pächter uaw.) des Anbau¬
grundstücks im Erntejahr 1949 für sich und
seine llaushaltsangehörigcn nicht mehr als
200 Tahakpflanzen anbaut . Der Anbau muß
im eigenen Namen und auf eigene Rech
nung erfolgen Der geerntete Tabak darf
nur für den eigenen Hausbedarf verwendet
werden.

2. Id  demselben Haushalt ist nur ein
Angehöriger als Kleinpflanzer zugelassen
Diesem sind die von anderen Angehörigen
desselben Haushalts angebauten Pflanzen
anzu rechnen.

3. Zum Anbau darf von dem Kleinpflanzer
nur e i n Grundstück benutzt worden . Die
Anbaufläche darf 50 qm nicht überschreiten.

4 Kleinpflanzer , die nicht mehr als 15
Tabakpflanzen anbauen (sog . Kleinstpflan
zer ), sind weder zu einer Anmeldung noch
zu einer Versteuerung ihres Anbaus ver¬
pflichtet . Sie müssen aber den Tabak eben¬
falls im eigenen Haushalt verbrauchen

5. Der Anbau von steuerpflichtigem Klein-
flanzertahnk ist bis spätestens  31
uli  1 94  9 bei der Zollstelle (Hauptzoll¬

amt oder Zollamt ) , in deren Bozirk das An¬
baugrundstück liegt , schriftlich oder münd¬
lich anzumelden . Anmeldestellen sind je¬
weils für ihren nebel >ezirk im Bezirk des
Ilnuptzollamts Rottweil die folgenden Zoll-
steilen :

Hauptzollamt Rottweil,
Zollamt Calw,

„ Freudenstadt,
„ Horb.
M Schwenningen,
„ Tuttlingen.

Die Anmeldung hat zu enthalten : Name
und Anschrift des Kleinpflanzers . Lage der
Pflanzung , Anzahl der Pflanzen und die
Erklärung : „Nur für den eigonen Haus¬
bedarf"

6 Mit der Anmeldung ist die Tabakklein-
pflanzersteuer zu entrichten . Sie beträgt

für 16— 50 Pflanzen 12 DM jährlich,
für 51—100 Pflanzen 24 DM jährlich,
für 101—150 Pflanzen 36 DM jährlich,
für 151—200 Pflanzen 48 DM jährlich.

Steuerschuldner Ist der Kleinpflanzer.
Die Steuer ist ohne Rücksicht auf den
Ernteerlrag zu entrichten.

7 Die Steuer pntfällt oder ermäßigt sich,
wenn Tabakpflanzen unter amtlicher Auf¬
sicht vernichtet werden.

8. Bei Überschreitung der Anmeldefrist
kann , unabhängig von sonstigen Folgen,
ein Verspätungszuschlag bis zu 10 v. H
der festgesetzten Steuer erhoben werden

9. Ein Umtausch von Kleinpflanzertabak
ln fertige Tabakerzeugnisse , wie er in den
vergangenen Jahren möglich war , findet
nicht mehr statt.

10 Die Be- oder Verarbeitung von Klein-
pflanzertahak ( Fermentieren , Schneiden
usw ) im I ôhn durch Dritte z B in einem
Zurichtehetrieb ist verboten . Es ist daher
auch jeder Transport , ebenso wie der Ver¬
kauf von Kleinpflanzertabak untersagt
Kleinpflanzertabak , der vorschriftswidrig
aus dein Gewahrsam des Kleinpflanzers
entfernt oder anders als Im eigenen Hanp-
halt verwendet wird , unterliegt dem Tabak-
Bteuorausgleich

11 Zuwiderhandlungen gegen die vor¬
stehenden Bestimmungen werden nach der
Reicha&bgabenordnung bestraft.

Die Bürgermeisterämter werden gebeten,
die vorstehenden Richtlinien durch Aus¬
hang des Amtsblattes am Rathaus öffent¬
lich bekanntzumachen.

Hauptzollamt Rottweil.

Steuersprechtage
Das Finanzamt Neuenbürg hält am Mon¬

tag , den 11. Juli 1949. von 9—12 und 14 bis
17 Uhr und am Dienstag , den 12 Juli 1949.
von 8—11 Uhr in Herrenalb  und am
Dienstag , dpn 12. Juli 1949, von 8—12 Uhr
in Unterreichenbach  jeweils beim
Bürgermeisteramt Stenersprechtage ab.

Finanzamt Neuenbürg.

Neuregelung der Unterstützungsrriehtsätze
in der öffentlichen Fürsorge

Die Unterstützungsrichtsätze in der öf¬
fentlichen Fürsorge , die den Sozialämtern
als Richtlinien für die Bemessung der .Bar
Unterstützungen dienen , sind vom Innern
ministerium durch eine Rundweisung vom
17 Juni 1949 für das Land Württemberg
Hohenzollern neu geregelt worden Ver¬
anlassung hierzu gab einmal die Tatsache,
daß die bisherigen Richtsätze den gegen
wftrtigen Lebenshaltungskosten nicht mehr
entsprechen Ferner mußte das bisherige
Richtsatz -System , das drei Kategorien von

Unterstützungsempfängern und vier Gs-
meindegruppen mit verschieden hoheÄ
Richtsätzen unterschied , geändert werden.
Denn es ist infolge der durch den Krieg
und seine Folgen verursachten sozialen
Notstände und Umschichtungen nicht mehr
gerechtfertigt , einzelne Personengruppen
in der öffentlichen Fürsorge bevorzugt zu
behandeln . Die*Sonderbehandlung der dnreh
den Krieg unmittelbar betroffenen Bevöl¬
kerungskreise muß Sondergesefzen («. B.
Soforthilfegesetz , KB-Leistungsgosetz ) Vor¬
behalten bleiben . Auch die bisherigen ört¬
lichen Unterschiede in der Höhe der Richt¬
sätze konnten nicht mehr aufrechterhalten
werden , da die Koeten der Lehenshaltung
im allgemeinen örtlich keine nennenswer¬
ten Unterschiede mehr aufweisen mit Aus¬
nahme des Mietaufwands . Dieser wird je¬
doch bei der Bemessung der Unterstüt¬
zungsleistungen besonders berücksichtigt,
sofern er sich in angemessenen Grenzen
hält.

Die Neuregelung der Unterstützungs¬
richtsätze , die nur noch zwei Gemefnde-
grnppen und eine gleichmäßige Behand¬
lung aller Unterstützungsempfänger in der
Gemeindegruppe vorsieht , ist mit Wirkung
vom 1 Juni 1949 ab in Kraft getreten Die
Neuregelung wird insbesondere denjenigen
Hilfsbedürftigen , die in kleinen Land¬
gemeinden wohnen , eine fühlbare Erleich¬
terung bringen Die nenen Sätze können
bei den Sozialämtern in Erfahrung gebrachtwerden.



Suchanzeige
Geaoebf werden rom französischen Such¬dienst:
1g n t c i n k, Kazimierz, Pole, geb. 1920hi Varaovie, Sohn von Wlodimierz Jeanina,

deportiert ins KZ. von Linz und nachher
in Saargebiet.

Chromy,  Ewald , Pole, geb. 15. 2. 1901
Mi K&nigahütte. Als freiw. Arbeiter nach
Deutschland gekommen. Im August 1944
hat er von Reutlingen die letzte Nachricht
da roh die Post gegeben.

Ssnszkiewicz,  Michael , Pole, geb.
14. 11. 1918 in Woloszczynica/Polen. Söhn
▼oo Eracm und Viktoria . Befand sich im
Oetarheiterlager von Waltershofen bei
Wangen/Allgäu.

Domagila,  Edward , Ludwik, Pole,
geh. 8. 1. 1922 in Wysoka/Polen. Sohn des
Äntooi und der Maria. War Kriegsgefange¬
ner im Stalag V C unter der Nr. 11 052.

Mi e t u s, Jozef, Pole, geb. 1922 in Kis-
cielsk pow. Nowy Targ . Sohn von Jan und
Antonia. Nach Deutschland deportiert ar¬beitete er auf dem Hof Gottl. Kaltenbach
(Semsenweiler ?), Kr. Freudenstadt , Wtlrtt.Letzte Nachricht vom Januar 1945.

Meder,  Alexander , Russe, geb. 1. 1. 1898
ta Kovno, wohnte bis Januar 1948 in Rott-
weiL, Waldtorstr . 10, bei Frau Richmann,
bis 1948 in Rottweil, Waldtorstr . 3, beiBrQstle.

Jankowski,  Zbigniew , Pole, geb. 3. 9.
1988 ln Lodz/Polen.

L i ma n s k 1, Stanislaw, geb 3. 8. 1933.
Die katholische Organisation „Lebensborn“bitte dem Kind den Namen JLimmer
Arthur “ gegeben.

Ftrreri,  Andrd , Rend, geb. 23. 5.
1984 in Orasse (Alpes Martimes, France) .Letzte Nachricht vom 23. 9. 1948. Wahr¬
scheinlich befand er sich in der franz be¬
setzten Zone, wo er die Bekanntschaft einer
fewiseen Nelly Reischmidt gemacht hatte,eren augenblicklicher Aufenthalt unbe¬kannt ist.

Prevost,  Marc, geb. 25. 9. 1895 in Tou¬
louse (Haute Garonne, France), sei in
Deutschland am 3. 8. 1947 abgereist . Ver¬
heiratet mit Frau Prevost geb. Jean Denise,wohnhaft in Bruxelles.

Balzt,  Jan , Pole.
Kujat,  Henryk , geb. 1924 m Jaros-

law/Polen.
Kujat,  Ryszard, geb. 6. 6. 1924 in Jaros-

law/Polen. \
Kujat,  Zbigniew , geb. 27. 10. 1929 in

Stryj/Polen . Sollen sich in der franz. be¬setzten Zone befinden.
K i r c h s, Anastasija, Lettin , soll sich zu

einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt in
Reute über Aulendorf im DP.-Lager be¬
funden haben.

Francotte,  Georges , Belgier, geb. 12.
8. 1913 in Mont S/Marchienifs. Seine letzte
Adresse war : lol avenue Notre Dame,
Svere/Belgique. Befand sich 1944 ineutschland in Rottweil/Neckar, Bergstr . 5,
bei Eller , Farbenindustrie.

B r e y e r, Nicolas, Belgier, geb. 13. 5.1906 in Arlon Seine letzte Adresse war:
61 avenue de Merch, Arlon, Belgique. Frei¬
williger Arbeiter in Deutschland. Befand
sieh Ende September 1944 in der Klinik in
Straßburg , sei in ein deutsches Militär-
spital im Scbwarzwald gekommen und im
Mai 1945 gestorben.

Dewit,  Louis , Albert, Maria, Belgier,
gsb. 26. 10. 1918 in Heften. Seine letzteAdresse war : Heidonkschensteenweg in
Hoffen. Als Arbeiter nach Deutschland ge¬
kommen, schrieb er das letzte Mai am 20.
4. 1945 von Ravensburg aus.

8 a a t r e, Johanna, Estin, geb. 12. 1. 1908m Tallin/Estland . Letzte Adresse: Raasiku,
raaison de Mme Nuut, Estl. Mit ihren 3 Kin¬
dern deportiert , kam in Frankfurt/Oder am3. 2. 1945 an und reiste am 20. 3. 1945 nach
Wangen/Allgäu (franz. Zone).

R os n e r, Gisela, Rumänin, geb. 21. S.1636. Wurde von Grane nach Frankreich

deportiert im Jahre 1939 und befand zieh
in Friedberg/Saulgau (Z.F.O.) .

P a g e 19e n, Erika Lettin, Lehrerin,
60 J . alt Letzte Adresse von 1943: RigaBefand sieb in der. franz. besetzten Zone
in Deutschland.

Konczalski,  Adam , Pole, geb. 3. 3.
1912 ln Miliszevy. War in Deutschland bei
Martin Hauser in Egenhausen bei Nagold(Württ .l.

Graoenstein,  Nicolaus , geb. 8. 6. 1909
in Kleinbetscheerek/Rumänien. Zwangs¬
weise in die Wehrmacht eingegliedert am11. 6. 1943.

Hohn,  Georg , geb. 22 11. 1924 in Neru-
Arad/Rumänien. 1943 zwangsweise in die
Wehrmacht eingegliedert.

A 1b r e c h t, Johann, Jugoslawe, geb.5. 7 1910 in Grofikikinda (Jugoslawien) ,serbisch: Weillki-Klkinda Wurde 1942 in
den Deutschen Zollgrenzschutz in Weiß¬
kirchen/Jugoslawien (serbisch: Belazirkva)
eingegliedert.

T a 1a r e k, Stefan, Pole, geb. 28. 8. 1920in Polen.
Kor ob ko , Jakob, emigrierter Russe,

geb. 1898, Dipl.-Ingenieur . Wohnhaft vor
dem Krieg in Belgrad/Jugoslaw . Zwangs¬weise zum Arbeiten nach Deutschland ge¬
bracht. Wurde am 24 3. 1945 das letzte Mal
in Leipzig/Sachsen gesehen.

K o r o b k o, Constantin, nicht emigrier¬
ter Russe. Hat nach 24 Jahren Trennungseinen Brnder Jakob in Deutschland wie¬
der gefunden. Wurde am 24. 3. 1945 zum
letzten Mal ln Leipzig/Sachsen gesehen.

Dr. Qu i 11n e r, wohnte: 85 Bd. Suchet
in Paris. Er hätte den Bertolozzi genom¬men und befände sich in der franz. Zone
oder im Saargebiet mit dem Rang einesOffiziers.

W e y 1e r, Anton, Pole, ehern. Kriegs¬
gefangener.

D a n z. Herta, Ehefrau des Thomas, Bel¬
gierin. geb. 28 3. 1920 in Köln, Mutter von
zwei Kindern, freiwillig nach Deutschland
emigriert . War 1944 in Horb a. N.„ Mark¬stein 487. Der Zentralnachweis besitzt eine
Karteikarte auf ihren Namen nnter der
Nummer PDR 51 530 und mit der Angabe,daß sie ln die amer. Zone am 27. 8. 1946
kam.

B r a d 1e r. Adalbert.
B r a d 1e r, Raimund.
Wer Auskunft über vorstehende Perso¬

nen geben kann, wolle diese bis spätestens12. Jnli 1949 dem Landratsamt erteilen.
Zusatz für die Bürgermeisterämter:
Die Bürgermeisterämter werden ersucht.in der Einwohnermeidekartei bzw. -liste

feststellen zu lassen, ob die gesuchten Per¬
sonen dort polizeilich gemeldet sind oder
waren. Bei Erfolg ist bis 12. Juli 1949 zuberichten.

Verfall der Bestell- and Elsenscfaecks
alter Passung.

Das Landeswirtschaftsamt Tübingen macht
nochmals daraut aufmerksam, daß die blauen
Bestellschecks und roten Eisenschecks alter
Passung ab 30. 6. 1949 von den Lieferfirmen
nicht mehr angenommen und beliefert werden
dürfen. Die bei nicht-scheckberechtigten firmen
des Landes Württemberg - Hohenzollern ein¬
schließlich des Krejses Lindau/B. noch vorliegen¬den alten Bestell- und Eisenschecks sind um¬
gehend . spätestens bis zum 10. 7. 1949, an das
LWA, Referat . Eisen und Stahl ' zur Abrechnung
einzusenden . Die Scheckumtauschstellen der
Kreiswirtschaftsämter sind angewiesen, ab sofort
nur die Eisenschecks neuerFsssung anzunehmen.

Hilf Brände verhfitent
Du hilfst beim Wiederaufbau

unserer Heimst,
der Sicherung unserer Ernährung,
der Erhaltung unseres Wsknrsumesl

▼irerdanag  Nr. IM
betreffend Wahl von gewissen Angehörigen de«

öffentlichen Dienstes zum ersten Bundestag
Die MhHärgouvemeure und Oberbefehlshaber

der französischen, der amerikanischen und bri¬
tischen Zone sind übereingekommen , gleichzei¬
tig Rechtsvorschriften zu erlassen, durch welche
es Mitgliedern des ersten Bundestages untersagt
wird, zugleich gewisse Stellungen im öffentlichen
Dienste zu bekleiden. Der Commandant en Chef
Fran âis en Allemagne erläßt daher unter Be¬
zugnahme auf das Dekret vom 15. Juni 1945 über
die Schaffung eines Commandement en Chef
Fran; ais en Allemagne, abgeändert durch das
Dekret vom 18. Oktober 1945, folgende

Verordnung:
Artikel  1 . Wird ein Richter, ein Beamter

oder ein Angestellter des öffentlichen Dienstes
zum eisten Bundestag gewählt , so scheidet ermit der Annahme der Wahl ohne weiteres aus
dem öffentlichen Dienste aus.

Artikel  2 . Artikel 1 findet keine Anwen- '
düng auf

a) Personen , die ein Ehrenamt bekleiden,
b) Personen , die keine feste Besoldung be¬

ziehen,
c) ,Hochschullehrer,
d) Seelsorger , Beamte der Kirchen oder an¬

derer Religionsgesellschaften des öffent¬
lichen Rechts sowie ihrer Verbände — so¬
weit sie nicht zugleich eine andere Stelle
im öffentlichen Dienste bekleiden.

Artlkel  3 . Der deutsche Wortlaut dieser
Verordnung ist der maßgebende.

Artikel  4 . Diese Verordnung tritt am 2. 6.
1949 in Kraft. Sie ist ira Amtsblatt des franzö¬
sischen Oberkommandos in Deutschland zu ver¬
öffentlichen und als Gesetz in der französischen
Besatzungszone auszuführen.

Baden-Baden, den 2. Juni 1949.
Commandant en Chef Fran^ais en Allemagne

Der Odndral d’Arra4e KOEN1Q
P. KOEN1G.

Zulassung inm gehobenen Verwaltungsdienst
Zur Vorbereitung tür den gehobenen Verwal¬

tungsdienst in Württemberg-Hohenzollern wird
auf 1. 9. 1949 eine beschränkte Anzahl von Be¬
werbern zugelassen , die

1. das 21.Lebensjahr nicht überschritten haben.
Von dieser Höchstaltersgrenze sind Kriegs¬
gefangene ausgenommen , die nach dem
1. 1. 1948 zurückgekehrt sind und sich
binnen eines |ahres nach ihrer Rückkehr zum
Vorbereitungsdienst me!Jen.

2. die Versetzung in die 7. Klasse einer höheren
staatlichen Lehranstalt nachweisen.

Die Ausbildungszeit beträgt einschließlich des
Lehrgangs an der Staatlichen Verwaltungsschule6 Jahre.

Ober die Zulassung zum Vorbereitungsdienst
entscheidet das Innenministerium nach Anhörung
einer Zulassungskommission.

Bewerbungen müssen bis spätestens 1. 8. 1949
beim Landratsamt eingegangen sein. Nähere
Auskünfte über Gesuchsunterlagen , Ausbildung,Lehrstellen usw. erteilt das Landratsamt.

Landratsamt

Aa alle Hotels und Speisegaststätten
Es besteht Veranlassung, erneut darauf auf¬

merksam zu machen, daß Kohlen für Küchen¬
zwecke lür Gaststätten nur ausgegeben werden,
wenn die monatlich verausgabten Essen zahlen¬
mäßig über das Bürgermeisteramt  an
das Kreiswirtschaftsamt Referat Kohle gemeldet
werden. Elnzelanfragen können nicht bearbeitetwerden.

Es wird nochmals gebeten , wie bereits im
Amtsblatt Nr. 16 vom 21. 4. 1949 bekannt ge¬
macht, bei der nächsten Essensangabe über das
jeweilige Bürgermeisteramt zu vermerken, wel¬
che Kohlensorten . Steinkohle oder Briketts, im
WirUchaftsherd gebrannt werden können. Nach
den bisher noch geltenden Bestimmungen des
Wirtschaftsministeriums Tübingen dürfen erst
ab 700 verausgabten Essen im Monat Küchen-
koblen ausgegeben werden.

Kreiawlrtaehaffra » *M Calw



Dm  Innenministerium , Abt XII, hat tm
Benehmen mit dem Fach verband für das
Spedition»- und Traaeportgewerbe Reut¬
lingen das Verhältnis zwischen Fernver¬
kehr and Nahverkehr so feetgelegt, daß
die nm Güterfernverkehr zugelassenen
Fahrzeuge nicht mehr  im Nahverkehr
verwendet werden dürfen. Einzel¬
genehmigungen  für den gewerb¬
lichen Güterfernverkehr dürfen also grund¬
sätzlich nicht mehr erteilt werden.

Dagegen sind im Werkfernverkehr Ein¬
zel-Fernfahrten , die von den Verkehrs¬
abteilungen gesondert genehmigt werden
müssen, noch erlaubt ; doch werden die
Verkehrsbeziehungen (Verladegut ) so eng
wie möglich abgegrenzt, damit sie im Ein¬
klang zu der verladenden Industrie ste¬
hen. Fuhrunternehmer , die Fernverkehr
betreiben wollen, oder solche, die schon
im Besitz einer befristeten Genehmigung
für den Fernverkehr sind, werden auf¬
gefordert, baldmöglichst bei der Verkehrs¬
abteilung des Landratsamtes Calw eine Er¬
klärung abzugeben, in der sie sich ver¬
pflichten keinen Nahverkehr zu betreiben.

Inhaber von Erlaubnisscheinen gemäß
§ 34 Absatz 1 der StVO., für die .Beför¬
derung von Personen mit Lastkraftwagen,
die weiterhin Fernverkehr betreiben, wol¬
len ihren Erlaubnisschein bei der Verkehrs¬
abteilung des Landratsamtes abgeben, da
eie in der Nahzone (50 km vom regel¬
mäßigen Standort des Kraftfahrzeugs aus)
keine Personentransporte mehr ausführen
dürfen.

Landratsamt Calw
— Verkehrsabteilung —

Monats- und Wochcncespräche
wieder eingeführt

Nach Mitteilung der Oberpostdirektion
Tübingen sind künftig Monats- und Wo¬
chengespräche für die Presse auch im In¬
terzonenverkehr wieder zugelassen, wenn
betriebe- und leitungsmäßig die Vorausset
Zungen hiefür gegeben sind. Es bestehen
keine Bedenken, diese Gesprächsart auch
für andere Teilnehmer zuzulassen, wenn
die gleichen Bedingungen erfüllt sind

Wegen der noch immer angespannten
Verkehrslage und der unzureichenden Be¬
triebsmittel . die der Post zur Abwicklung
des starken Fernsprechverkehrs zur Verfü-
fung stehen, sind derartige Gespräche imnterzonenverkehr zunächst nur in der ver¬
kehrsschwachen Zeit von 21—8 Uhr, und
zwar nur gegen die volle Tagesgebühr zu¬
gelassen.

In der Bizone ist die gleiche Regelung
getroffen worden.

Wohnungsbauabgabe bei Postsendungen
Die Oberpostdirektion Tübingen teilt mit:
Ab 1 Juli 1949 müssen auf Postsendun¬

gen im gleichen Umfang, wie dies beim
Notopfer Berlin der Fall war, Steuermar¬
ken für die vom Landtag beschlossene
Wohnungsbau-Abgabe aufgeklebt werden

Bis zur Herstellung eigener Steuermar¬
ken sind hierfür die bisherigen Notopfer¬
marken mit dem Überdruck „Wohnungsbau-
Abgabe“ zu verwenden, die an den Post-
schaltern verkauft werden Steuermarken
ohne diesen Aufdruck sind in Wtirttemberg-
Hohenzollern ungültig . Abgabepflichtige
Sendungen, die ohne Steuermarke oder mit
einer ungültigen Steuermarke aufgeliefert
werden, können nicht befördert werden,
eondera müssen den Absendern zur Er¬
gänzung zurückgegeben werden.

Inhalt der letzten Nummern
des Journal Offleiel

Hr. 879/880-281/282 vom 17., 21., 24. und
28. 6. 1949 (Eingang beim Landrats&mt
am SO. 6. 1949).

Verordnungen,
Verfügungen und Anordnungen

des Commandement en Chef
Frangaison Allemagne

(Verfügung Nr. 129 vom 22. Juni 1949 über

Pe te» bm Württenberg -Hoh bmwümu
Kreisverein Calw

Für Nachlaßgegengtände,  die
in letzter Zeit über die Bürgermeister¬
ämter beim Amt! Suchdienst eingingen,
wird herzliohst gedankt. — Wer beute noch
irgend welche Fundgegenst&nde im Besitz
hat, die auf den Kampfplätzen des Kreises
im April 1945 lagen (Bilder, Sold- und
Notizbücher, Briefsachen u. a. m.), wird
herzlichst und dringend um Abgabe gebe¬
ten. Es gilt damit ja vor allem Aufklärung
zu schaffen Uber die bisher noch „Un¬
bekannten Toten“ im Kreis. Auch Ringe
und sonstige Sachen werden von den Fa¬
milien der Gefallenen immer wieder er¬
fragt!

Zur Beachtung!  Wenn es vor¬
kommt, daß endlich über schon lang Ver¬
mißte durch Heimkehrer zuverlässige Nach¬
richten eintreffen, so wird dringend gebe¬
ten, dies alsbald auch der Suchdienststelle
beim Landratsamt mitzuteilen, damit die
Karteikarte des Vermißten berichtigt wird

Vermißte auf dem Rathaus mel¬
den!  Wehrmächte - und Zivilvermißte sind
für die Amtliche ßuchkartei auf dem Rat-

•haus des Wohnortes zu melden, falls dies
seit Sommer 1947 bis heute noch nicht ge¬
schehen. Doppelmeldungen sind selbstver¬
ständlich unnötig ! — Daß diese schon oft
wiederholte Aufforderung notwendig ist.
zeigt am besten die Tatsache, daß über 40
bisher nicht gemeldete Vermißte (Wehr¬
macht und Zivil ) in den letzten Wochen
neu an den Landessuchdienst weitergeleftet
wurden.

Kriegsgefangene ebenf . mel¬
den!  Auch dies ist notwendig. Wenn
lange Monate keine Post ankommt, dann
kam bei den Nachfragen in letzter Zeit
heraus, daß der Kgf. nicht in der Kgf-
Kartei gemeldet war Durch diese Anmel¬
dung kann man in manchen Fällen doch

Abänderung der Verfügung Nr. 89 Uber
die Bestimmung von Sitz und Zuständig¬
keit der Gerichte der französischen Mili¬
tärregierung in Deutschland. S. 2059

Verordnung Nr. 120 (zur Unterrichtung ),
8. 2060.

Mitteilung an unsere Abonnenten; S. 2064.
Unsere Veröffentlichungen, S. 2065.
Unsere Verkaufsstellen , S. 2066.
Amtliche Bekanntmachungen, S 895.

Stand der Maul- und Klauenseuche
Württemberg - HoheDzollern:

Kreis Wangen, Gemeinde Göttlishofen, 2
Gehöfte; Kreis Biberach, Gemeinde Dettin¬
gen a. d Iller , 1 Gehöft; Kreis Ravensburg,
Gemeinde Vog, 2 Gehöfte.

Nordwürttemberg:  Kreis Heil¬
bronn, Gemeinde Kochersteinsfeld; Kreis
Künzelsau, Gemeinde Laibach, Gemeinde
Dörzbach.

Nordbaden : Frei.
Südbaden:  Frei.
Bayern:  Reg -Bez. Oberbayem, 4 Kreise;

Reg.-Bez. Niederbayern/Oberpfalz, 4 Kreise;
Reg.-Bez Oberfranken, 4 Kreise; Reg.-Bez
Mittelfranken, 4 Kreise; Reg -Bez. Unter¬
franken, 4 Kreise; Reg.-Bez. Schwaben die
Kreise Augsburg, Dillingen. Donauwörth
Günzburg, Illertissen , Kempten, Memmin¬
gen. Mindelheim, Neuburg/Donau, Sont¬
hofen, Schwabmtinchen, Wertingen.

Hessen:  Reg .-Bez. Darmstadt. 3 Kreise;
Reg -Bez Kassel, 7 Kreise; Reg.-Bei . Wies¬
baden, 5 Kreise.

- :-N
Wer sein Amtsblatt

aufmerksam liest, ist über
alle Anordnungen dir Be¬
hörden unterrichtet und da¬
mit steta im Vorteil.

■ J

erfahren, wer kn Kreis noch' M ifan gM*
eben Gefangenenlager gehört, um so mit
diesen Familien Verbindung aufzunehmen.

Heimkehrer sucht  Arztfamilie im
Kreis Calw, mit deren Sohn er in Woroi
neech (Lazarett ) in Gefangenschaft war.
Der Name ist dem Kameraden (aus Karla-
huld/Bayern) entfallen.

Welcher Heimkehrer aus rm
Gefangenschaft  kennt einen Kam.
Frey. Seine Schwester hat auf der Pfors-
heimer Krankenkasse vor Monaten darüber,
gesprochen. v

Wer kennt  Angehörige tob  Hans
Bauer, geb. 5. 12 28? Soll vom Kreis Calw:
sein? — Lehmann, ca. 30—35 J ., Hauptfw„
2 Kinder? — Ernst König, im Osteinsatz,
Gefangenenlager Reval?

Wo wohnt:  Uzeloe Zlvko, Gasthaus
zum „Hirsch“, Kreis Calw? — In allen
4 Suchfällen wird um Zuschrift gebeten.

Herzlichen Dank  für die in den
letzten Wochen in so großer Zahl ein¬
gegangenen Sachspenden für Heimkehrer,
Flüchtlinge und Bedürftige, mit denen
schon gut geholfen werden konnte. — Um
weitere Zuwendungen von Kleidungs- und
Wäschestücken, Schuhwerk, Hausrat, Ge¬
schirr wird herzlichst gebetenl — Wo be¬
stehen Nähstuben für Flüchtlinge?

Kauft  R ot -K r e u z-B r i e f ma r k en
auf den Postämtern! Damit werden zugleich
die 4 Wohlfahrtsorganisationen unterstützt!

Ziehungslisten nachsehen  von
der Rot-Kreuz-Lotterie ! In allen Orten, wo
Lose verkauft wurden, sind die Ziehungs¬
listen aufgelegt . Auch kann man sich
schriftlich oder telefonisch auf der Ge¬
schäftsstelle erkundigen!

Heril . Dank  für die Geldspenden tm
Mai und Jnnil

Rot-Kreuz-GeschäftesteHe Calw.
Landratsamt, Tel. 244/345.

-
Rheinland --Pfalz:  Frei.
Nordrhein - Westfalen:  Reg .-Be*.

Detmold, 2 Kreise; Reg -Bez. Düsseldorf,
3 Kreise; Reg.-Bez. Köln, 3 Kreise; Reg.-
Bez Münster, 2 Kreise; Reg.-Bez. Aachen,
1 Kreis.

Niedersachsen:  Reg .-Be«. Hanno¬
ver. 5 Kreise; Reg.-Bez. ’Aurich, 1 Kreis;
Reg.-Bez. Hildesheim, 8 Kreise; Verw.-Bea.
Braunschweig, 5 Kreise.

Schleswig - Holstein:  Wiederfrsd
Calw , 15. Juni 1949.

Landratsamt.

Erfassung von Kriegsfolgeschäden
Die seit Kriegsende durch Maßnahmen der

Besatzungsmacht entstandenen Verluste an Ma¬
schinen,Betriebseinrichtungen ,Werkzeugenusw.
werden, wie das Wirtschaftsministerium von
Württemberg/Hohenzollem mitteili, zur Zeit in
den drei Ländern der französischen Besatzungs¬
zone genau erfaßt. Hierdurch sollen vollständig«
und einheitliche Unterlagen geschahen werden,
die einen Vergleich mit höheren Feststellungen
ermöglichen und als Grundlage ffir eventuelle
spätere Entschädigungen dienen sollen.

Die notwendigen Meldevordrucke werden den
betroffenen Betrieben ohne besondere Anfor¬
derung zugestclit . Alle Betriebe werden gebeten,
deren Eintreffen abzuwarten . Es wird darauf
aufmerksam gemacht, daß die Verteilung und
Rflckleitung der Vordrucke in Württemb./Hohen-
zollern in Einzelheiten von der Regelung ab¬
weicht, die kürzlich von einigen Tageszeitungen
aus der Presse des Landes Rheinlaod-Piaiz über¬
nommen worden ist.

Das Bürgermeisteramt Unterreicbenbach
bittet um unverbindliche Vorschläge für
den beabsichtigten Ban von Siedlungs¬
häusern. Gewünschte Größe und Art sowie
Baugelände können beim Bürgermeister¬
amt erfragt werden.

Bürgermeisteramt
Uaterreieheabaek. «



Stadt Calw
Behüt * der öffentlichen Brun¬

nen . Die öffentlichen Brunnen der Stadt,
besondere die Marktbrunnen , werden dem
Schulze der Einwohnerschaft empfohlen
Ee wird gebeten . die Kinder davon abzu¬
halten , Gegenstände in die Brunnen einzu¬
werfen.

Baden in der Nagold.  Ohne aus¬
drückliche Erlaubnis der Grundstücks
eigentümer an der Nagold dürfen die
Grundstücke nicht betreten werden Es ist
insbesondere das Lagern auf den Wiesen
beim Baden in der Nagold verboten.

Rauchen im Wald verboten
Durch das Rauchen und besonders das
Wegwerfen angobrannter Zündhölzer im
Wald ist dieser in hohem Maß gefährdet
Verschiedene Vorfälle in letzter Zeit in
Nachbarwaldungen zeigten dies klar und
deutlich

Es wird deshalb auf die Gefahr und die
ßtrafbarkeit des Rauchens und unvorsich¬
tigen Umgangs mit Feuer im Wald beson¬
ders aufmerksam gemacht.

Schutz der Stechpalme.  Eine für
den Schwarzwaid charakteristische Pflanze,
die Stechpalme , erteidet eine bedauerliche
Verminderung und wird teilweise ausgerot¬
tet , weil Ihre Reiser von Spaziergängern
abgerissen werden . Die Erhaltung dieser
schon jetzt seltenen Pflanze liegt im Inter¬
esse des Eleimatschutzes . Die Pflanze wird
dep Schutze des Publikums empfohlen.

Nagolder Bürgerl
Dm unserer Stadt ihren guten Ruf als

Luftkurort zu erhalten und im Hinblickauf die 'bevorstehende Bezirks -Gewerbe-
Ausstelinng , bitte ich um Mithilfe der gV-
samten Öffentlichkeit bei der Bekämpfung
folgender Unsitten:

1. Fußballspielen der Jugend auf den
Verkehrs -Straßen der Stadt . ( Hiezu ist auf
dem alten Sportplatz an der Calwer Straße,
auf dem Stadtacker und auf ödflächon der
Teufels -Hirnschale genügend Platz !)

2. Versperren der Gehwege durch nutz¬
loses Herumstehen Jugendlicher , oft noch
mit Fahrrädern .'

S. Spazierenfahren der Jugend mit Fahr¬
rädern unter Mißachtung aller Verkehrs¬
regeln . (Dies hat schon oft genug zu Ver¬
keil rsunfällen geführt !)

4. Befahren von Fußwegen mit Fahr¬
zeugen aller Art , hauptsächlich mit Fahr¬
rädern  an der Nagold und im Klebgebiet.

5. Mutwilliges Beschädigen von Ruhe¬
bänken.

6. Wochenlanges TTerumliegen von TTolz-
und Reisighaufen vor den Häusern vor der
Aufbereitung.

7. Anhäufung wilder Müllhaufen trotz
funktionierender Müllabfuhr.

Die Landespolizei ist angewiesen , Un¬
belehrbare zur Anzeige zu bringen.

Lindcnbi 0ten-Pfl ttcken
Das unerlaubte Pflücken von Linden¬

blüten auf atädt . Bäumen ist verboten und
strafbar . Erlaubnisscheine sind auf dem
Rathaus . Zimmer 2, zu beantragen.

Eis darf nur von Leitern aus gepflücktwerden , und zwar
von8bis21Uhr.

Für an den Bäumen angerichteten Scha¬
den sind die Betreffenden schadenersatz¬
pflichtig.

Für Unglücksfälle wird seitens der Stadt
keine Haftung übernommen.

Bürgermeisteramt

Jüngerer Banmeister ( Absolvent der Hö¬
heren Bauschule Stuttgart ) zur Unterstüt¬
zung des Stadtbaumeisters zu baldigem
Eintritt gesucht

Bewerbungen unter Anschluß Je“r <Tb-'
liehen Unterlagen und mit Angabe der
GehaltsansprUcbeyerbeten an das

Bürgermeisteramt Nagold.

„Der Stellenmarkt“
Die Landesarbeitsämter Württemberg

Baden in Stuttgart und Württemberg -IIo
henzollern in Tübingen geben ein halb
monatlich erscheinendes Mitteilungsblatt,
betitelt „Der Stellenmarkt “, heraus , in dem
>tellenangebote und Stellengesuche zur
Kenntnis einer breiteren Öffentlichkeit ge¬bracht werden.

Der Stellenmarkt wird in ganz Württem¬
berg und Baden gelesen , er ist an Rathaus-
tafeln , in jedem Arbeitsamt , in jeder Indu¬
strie - und Handelskammer , bei jeder Hand¬
werkerinnung , bei den Allgemeinen Orts¬
krankenkassen , bei den Sparkassen und
Volksbanken , bei den größeren Betrieben
und in den Warteräumen der Ärzte und
Dentisten angeschlagen bzw. aufgelegt.

Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer wer¬
den auf diese Einrichtung besonders hin
gewiosen und gebeten , bei Stellenangeboten
und Stellengesuchen sich des „Stellonmark '-tes “ zu bedienen.

Das Arbeitsamt Nagold und seine Neben¬
stellen in Calw . Neuenbürg , Wildbad , Freu¬
denstadt und Horb Roben Uber die Vermitt-
lungsfragen Auskunft und beraten Interes¬
senten Die Aufnahme von Stellenangeboten
und Stellengesuchen im „Stellenmarkt “ ist
völlig kostenlos und unverbindlich.

Arbeitsamt Nagold.

Verluste von Maschinen in Handwerks¬
betrieben (Kriegsfoigcschädcn)

Die Inventarlisten (Meldebogen ) für
Maschinonverluste durch Entnahmen der
Besatzungemacht bei Handwerksbetrieben
sind versandt . Handwerksbetriebe , die noch
hierfür in Frage kommen und keine In¬
ventarlisten erhielten , wollen solche sofort
beim Kreisinnungsverband anfordern.

Zur Regelung auftretender Unklarheiten
bei der Ausfüllung der Mcldobogen hält
der Kreisinnungsverband Calw am Montag.
11. Juli , nachmittags 15 Uhr in Nagold.
Rathaus , und am Dienstag , 12. Juli , nach
mittags 15 Uhr in Neuenbürg,  Rathaus
Sprechtage ab, die auch von anderen Hand¬
werkern besucht werden können.
\

Zucht viehabsa tz vcranstnl tung
am 19/20. Juli 1949

in der Ticrzochthailo in Plocbingen/N.
Der Fleckviehzuchtverband des Württ

Unterlandes , Ludwigsburg , und der Ver¬
band oborschwäb Fleck Viehzucht vereine.
Ulm/D ., veranstalten am 19./20. Juli 1949
eine gemeinsame Zuchtviehabsatzvoranstal-
tung in der Tierzurhthalle in Plochingen.

Zeiteintsilung : Sonderkörung der Bullen
am Dienstag , den 19. 7. 1949, um 13 Uhr;
Beginn dos Verkaufs am Mittwoch , den 20
7. 1949. um 9 30 Uhr.

Zum Verkauf kommen ca . 135 Bullen
and 25 Kalbinnen  aus bewährten nnd
leistungsfähigen Zuchten beider Verbände,
bände.

Die Veranstaltung bietet günstige Ge¬
legenheit zum Erwerb guten männlichen
und weiblichen Zuchtviehs zu niederen
Preisen . • Zum Abtransport stohen Last
wagen und Eisenbahn Waggons zu ermäßig¬
ten Frachtpreisen zur Verfügung . Perso¬
nen aus Schutz -, Sperr - und ßeobachtungs
gebieten Ist der Zutritt verboten

Verband oberschwäb . Fleckviehzuchtver¬
eine U lra/D „ Söflingerstraße 1 — Fleck-
viehznehtverband des Württ . Unterlandes
Ludwigsburg,  Myliusstraße 6.

Amtsgericht Neuenbürg (Württ)
Vereinsregister -Neueintragung

vom 27. Juni 1949
Nr. 137. Sportverein Neuenbürg , Sitz Neuen¬

bürg . Die Satzung ist errichtet am
& März 1947,

KULTURWERK CALW

Dientet . 12. Jatl. 20.15 Uhr Im Ccorgoaisin
Kimmermasiktbead

dts berühmte*

XOECKERT-STR EICHQUARTETTS
■it Werken von W. A. Mozart . Huzo Wolf.

Fraoz Schubert , Friedrich Smetaea.

Kartenvorverkauf bei der Ruchhd !( . HäuOler
zu DM 2.—, DM 1.50, DM 1.— einzchlieQilch

Programm

Vergebung von Wosscrleitungsarbeiten
Auf der Grundlage der VOB. kommen

die erforderlichen Erd - Beton - und Maurer¬
arbeiten für die Erweiterung der Getneinde-
wassorloitung auf Markung Höfen 'Enz zur
Vergeltung . Die Ausführung umfaßt:
etwa 1700 cbm Erdaushtih u. Fclsausbruch

für die Rohrleitungsgrnben,
etwa 15 cbm Stampfbeton für Schächte.

Die Pläne sowie die Angebotsvordrucke,
die gegen eine Gebühr von DM 1.— das
Stück abgegeben werden können auf dem
Rathaus in Birkenfeld und auf dem Büro
dos Unterzeichneten Ingenieurs eingeselien
werden . Die schriftlichen Angebote , für die
die aufliegenden Vordrucke verwendet wer¬
den müssen sind mit berechneter End¬
summe bis Mittwoch , den 13 Juli 1919,
17 Uhr, verschlossen und mit entsprechen¬
der Anschrift versehen , beim Bürgermei¬
steramt Birkenfeld abzugebon . Daselbst
findet die Eröffnung statt , der die Bieter
anwohnon können . Unter den Bewerbern
bleibt freie Wahl Vorbehalten.

Birkonfeld , 28. Juni 1949.
A y m a r, Bürgermeister.

Stuttgart -W. Klüpfelstr . 8.
Regierungsbaumeister Becker
Beratender Ingenieur VBI.

Vergebung von Maler- und Tapezlerarbeiten
Im Zuge der lautenden Unterhaltung det

Kreisverbandsgebäude in Calw werdenaufOruni
der VOB. Din 1961—1962 die Maier- und Tape¬
zierarbeiten vergeben. Ab Montag, den 11. Juli
1949 können die Veteebuntjsuntetlauen Leist¬
ungsverzeichnisse im Büro derKreishaumeister-
steile in Ca w, Schloßberg Nr. 3, während der
Dienststunden abqeholt werden. Die Angebote
Sindbis spätestens Montag den 25. 7. 1949 vor¬
mittags 11 Uhr. in einem verschlossenen Um¬
schlag mit enisprechender Aufschrift abzu ’eben.
Der Angebotserölfnung können die Bieter an¬
wohnen.

Kreisverband Calw
— Kreisbaumeisterstelle —

Evangelische Gottesdienste in Calw
4. Sonntag nach dem Droioinigkeitsfest,

10. Juli 1949: 8 Uhr Christenlehre (Söhne ).
9 Uhr Frühgottesd . ( Weymann ). 9.30 Uhr
Hauptgottcsdienst (Höltzol ) . 9.30 Uhr Got¬
tesdienst im Krankenhaus (Weymann ).
10 45 Uhr Kindergotteadienat.

Mittwoch , 13. Juli : 7.30 Uhr SchUler-
gnttosdienst . 8.15 Uhr Betstunde 20 Uhr
Männerabend „Tue rocht und scheue nie¬
mand“

Donnerstag , 14. Juli : 20 Uhr Bibelstunde.

Evangelische Gottesdienste In Neuenbürg
4. Sonntag nach dom Dreieinigkeitsfest,

10 Juli 1949: 8.30 Uhr Christenlehre
(Söhne ) 9.30 Uhr Hauptgnttesdienst Stadt¬
kirche (Seifert ) . 10.30 Uhr Jngendgottos-
dienst 11 Uhr Gottesdienst Waldrennach
(Seifert ) .
Mittwoch, 13 Juli : 8 Uhr Frühandacht.

Mittwoch , Donnerstag , Freitag , 13—15.
Juli , Jeweils abends eine. Veranstaltung des
Ev. Gemolndedienstes Stuttgart . Nähere
Bekanntgabe erfolgt im Gottesdienst am
Sonntag und dnreh Anschlag an der Kirche.

; Kr **n»vwrM #irt • *iw
Vwrwftltnnf ? 94

Druck ; A. 0*Uchl&( er 'ecb« Baebdruckerei Calw«
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